
Vorbemerkung

Das Statistische Bundesamt gehört als selbständige
Bundesoberbehörde zum Geschäftsbereich des Bundes-
ministeriums des Innern. Es führt seine Aufgaben auf
Grund des Gesetzes über die Statistik für Bundeszwecke
(BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462/565) durch.

Der Hauptsitz befindet sich in Wiesbaden, eine Zweigstel-
le in Bonn. Zudem ist in Berlin der i-Punkt eingerichtet,
eine Servicestelle, welche die Mitglieder des Deutschen
Bundestages, die Bundesregierung und Bundesbehörden
sowie Botschaften und Wirtschaftsverbände informiert
und berät.

Eine Vielzahl von Aufgaben des Statistischen Bundesam-
tes hat ihren Ursprung in der supranationalen Rechtset-
zung der Europäischen Gemeinschaften: Mehr als
60 Prozent des Statistischen Programms sind durch
rechtsverbindliche Vorgaben der Europäischen Union
bestimmt.

Der Präsident des Statistischen Bundesamtes ist Bundes-
wahlleiter für die Bundestagswahlen und für die Wahl der
Abgeordneten aus der Bundesrepublik Deutschland zum
Europäischen Parlament. Nach § 3 BWG ist er auch Mit-
glied der vom Bundespräsidenten ernannten ständigen
Wahlkreiskommission.
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